
Informationen zur Eignungsprüfung für den lehramtsbezogenen Bachelorstudiengang Musik 
(Bachelor of Education) 
Stand: 27.02.2025 

In diesem Dokument finden Sie die Tabelle mit den Prüfungsanforderungen in den einzelnen Fächern (Anhang 2 
der Eignungsprüfungsordnung der Hochschule für Musik Mainz vom 13.06.2022) 

⇒ Bitte beachten Sie, dass es für die Prüfungen in Schulpraktisches Klavierspiel (Prüfungsteile (ae) bzw. 
(c)) sowie für die Gruppenprüfung (Prüfungsteil (d)) jeweils ein weiteres Dokument mit Informationen 
gibt. Diese Informationen finden Sie in unserem Downloadbereich. EP-Bewerber:innen erhalten 
außerdem eine Informationsmail mit Links zu Musterklausuren. 

⇒ Die Gewichtung der einzelnen Prüfungsteile (§12 EPO) erfolgt folgendermaßen: Künstlerisches Haupt- 
fach (20%), Künstlerisches Nebenfach (10%), Schulpraktisches Klavierspiel (20%), Gruppenprüfung 
(30%), Musiktheorie (20%). 

⇒ Es darf kein Prüfungsteil mit 0 Punkten bewertet werden. 

⇒ Für die Leistungen in der schriftlichen und der mündlichen Hörschulungsprüfung ist zusammen eine 
Punktzahl festzusetzen. Aus dem arithmetischen Mittel dieser Punktzahl sowie der Punktzahl aus der 
Prüfung in allgemeiner Musiklehre und Satzlehre errechnet sich die Gesamtpunktzahl im Fach Musikthe- 
orie. 
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https://www.musik.uni-mainz.de/service/download-center/?folder=05_Anforderungen_F%C3%A4cherauswahl%20Eignungspruefungen


Auszüge aus der Eignungsprüfungsordnung Anhang 2 
- Anforderungen in der Eignungsprüfung für die einzelnen Studiengänge - 

 
1. Lehramtsbezogener Bachelorstudiengang Musik 
Die Prüfungsanforderungen sind auf die Anforderungen des Level A auszurichten. 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 


